
Serviceleistungsübersicht

Rundumschutz-Paket 
„Velo Protect Premium“ o. „VPP“

▪ Alle oben genannten Punkte im „Rundumschutz-Paket „Velo Protect“ o. „VP““

▪ Inspektionsleistungen während der Leasinglaufzeit *5 :
▪ Allgemeine Überprüfung

▪ Rahmen
▪ Schaltung
▪ Kette
▪ Riemen
▪ Lenker
▪ Bremsen
▪ Sattel
▪ Federung
▪ Zubehör
▪ Lichtanlage
▪ Tretlager
▪ Räder
▪ Laufräder
▪ Akku
▪ Motor

▪ Serviceupdates bei E-Bikes

+

*5 : Der Leasingnehmer hat die Möglichkeit, während der Leasingvertragslaufzeit von 36 Monaten pro Leasingjahr eine Inspektion am 
jeweiligen Leasinggegenstand durchführen zu lassen. Die Kosten pro Inspektion betragen 70 € inkl. 19 % MwSt. 

Rundumschutz-Paket 
„Velo Protect“ o. „VP“

▪ Vollständige Wertabsicherung des (E-) Bikes
▪ Schutz des berechtigten Arbeitnehmers im Rahmen der 

Privatnutzung des Dienstrades
▪ Schäden am Rad (inkl. Akku & Motor) in Verbindung mit der 

Vollständigen  Wertabsicherung des (E-) Bikes folgenden Fällen:
▪ Diebstahl
▪ Teilediebstahl
▪ Einbruchdiebstahl
▪ Vandalismus
▪ Raub
▪ Reifenpanne
▪ Sturz
▪ Unfall
▪ Unsachgemäße Handhabung
▪ Überschwemmung
▪ Sturm
▪ Überspannung
▪ Kurzschluss
▪ Brand
▪ Blitzschlag
▪ Explosion
▪ Materialfehler
▪ Produktionsfehler
▪ Konstruktionsfehler

▪ Übernahme von  Leasingraten in folgenden Fällen:
▪ Arbeitsunfähigkeit *1

▪ Elternzeit inkl. Mutterschutz *2

▪ Arbeitgeberschutz (Übernahme von Leasingraten) in folgenden 
Fällen

▪ Kündigungsfall durch den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber 
*3

▪ Todesfall des Arbeitnehmers *4

▪ Verschleißschäden in folgenden Fällen:
▪ Akku
▪ Bremsbeläge
▪ Bremsscheiben
▪ Bremsflüssigkeiten
▪ Griffe/Lenkerband
▪ Ketten/Zahnriemen
▪ Kassetten
▪ Kettenblätter
▪ Reifen/Schlauch
▪ Pedale
▪ Schalt- und Bremszüge inkl. Außenhülle

*1,2,3,4: Zu den genannten Fällen müssen im Anwendungsfall die entsprechenden Dokumente vom Arbeitgeber bei der velolease 
angefordert, anschließend ausgefüllt und unterschrieben übermittelt werden. Die Frist hierfür ist der 25. des jeweiligen Monats (im 
Februar in der Regel der 21.). Werden die Dokumente nach diesem Datum eingereicht und der Anwendungsfall betrif f t den 
darauffolgenden Monat, erfolgt die Berechnung trotzdem für diesen Monat, auch wenn eine Gehaltsumwandlung nicht mehr möglich ist. 
Eine Übernahme ist maximal bis zu 18 Monate nach Eintritt des Ereignisses möglich.

Für die oben genannten Fälle gilt eine Wartezeit von drei Monaten nach Rechtskräftigen Vertragsstart. Sollten Schadensfälle innerhalb 
dieser Wartezeit eintreten, sind die anfallenden Kosten vom Arbeitnehmer (im Falle von Verschleiß) oder vom Arbeitgeber (im F alle von 
Kündigung, Mutterschutz, Elternzeit oder Krankheit) zu tragen.
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Verschleißbudget pro Leasingjahr beträgt 250 € brutto
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